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denen Luftfahrthindernisse später errichtet oder erweitert wer-
den. Der Verfassungsgerichtshof hält auch diese Gesetzesaus-
legung für denkmöglich, weil § 92 Abs. 2 des Luftfahrtgesetzes
schlechthin von Auflagen spricht, die im Interesse der Sicherheit
der Luftfahrt oder zum Schutze der Allgemeinheit erforderlich
sind, und damit seinem Wortlaut nach nicht ausschlieRt, daß eine
solche Auflage auch darin bestehen kann, daR der Antragsteller
auf seine Kosten gewisse Vorkehrungen zu treffen hat. AuRer-
dem spricht § 95 Abs. 1 des Luftfahrtgesetzes ausdrüek.lich vom
"Eigentümer des Luftfahrthindernisses", was denkmöglich dahin
ausgelegt werden kann, daR diese Gesetzesbestimmung nur Fälle
erfaßt, in denen das Luftfahrthindernis im Zeitpunkt der Erlas-
sung der Sicherheitszonenverordnung bereits bestanden hat. In
diesem Zusammenhang ist auch auf die Bestimmung des § 96
Abs. 1 Bedacht zu nehmen, nach der entgegen den Bestimmungen
des Luftfahrtgesetzes errichtete oder erweiterte Luftfahrthinder-
nisse von den Eigentümern auf ihre Kosten zu beseitigen, abzu-
ändern oder zu kennzeichnen sind; denn eine Kennzeichnung
kommt nur in Betracht, wenn die Errichtung und Erweiterung
des Luftfahrthindernisses wenigstens nachträglich von der zustän-
digen Behörde geduldet wird, was einer nachträglichen Genehmi-
gung gleichkommt.

Die Beschwerdeführerin ist also durch den angefochtenen
Bescheid in ihrem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht
auf Unversehrtheit des Eigentums nicht verletzt worden.

Da im Verfahren auch nicht die Verletzung eines anderen
verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechtes hervorgekommen
ist, war die Beschwerde abzuweisen.

4139
Geltungsdauer: zeitlicher Anwendungsbereich (einer Norm). § 18
Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 i. d. F. des Gesetzes BGBl.
Nr. 26111952'und i. d. F. des Gesetzes BGBl. Nr. 289/1959bestehen
mit verschiedenem zeitlichen Anwendungsbereich nebeneinander;
jene Regelung wird nicht als verfassungswidrig aufgehoben.
Yorherbestimmung des behördlichen Yerhaltens gemäß Art. 18

B.-YG.

Erk. v. 17. März 1962, G 5/61.

Dem Antrag des Verwaltungsgerichtshofes, § 18 Kriegsopferversor-
gungsgesetz 195?, BGBI. Nr. 152, in der Fassung von Art. I Zift 4 des
Bundesgesetzes vom 2. Dezember 1957, BGBl. Nr. 261, als verfassungs-
widrig aufzuheben, wird keine Folge gegeben.
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Entscheidungsgründe:

1. Der meritorischen Erledigung des Antrages des Senates IV C
des Verwaltungsgerichtshofes vom 30. Mai 1961 stand im Zeit-
punkt seiner Anbringung die Bestimmung des § 62 Abs. 2
VerfGG. 1953 und des § 10 Abs. 2 lit. e VerwGG. 1952 entgegen,
denen zufolge vom Verwaltungsgerichtshof ein Antrag auf Auf-
hebung eines Gesetzes oder von bestimmten Stellen eines solchen
nur auf Grund eines Beschlusses der Vollversammlung des Ver-
waltungsgerichtshofes gestellt werden konnte. Mit dem Erkennt-
nis des Verfassungsgerichtshofes vom 24. Juni 1961,G 19,20,29160,
sind nun die angeführten gesetzlichen Bestimmungen als ver-
fassungswidrig aufgehoben worden. Damit ist dieses Hindernis
für eine Sachentscheidung über den Antrag des Verwaltungs-
gerichtshofes weggefallen.

II. Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des
Kar! B. gegen den Bescheid der Schiedskommission beim Landes-
invalidenamt für Wien, Niederösterreich und Burgenland vom
15. Juni 1959 zu erkennen, mit welchem dem Beschwerdeführer
in Bestätigung des Bescheides des Landesinvalidenamtes für
Wien, Niederösterreich und Burgenland vom 29. Jänner 1959,
gemäß § 18 KOVG. 1957, BGBL Nr. 152, vom 1. Oktober 1958 an
nur eine Pflegezulage der Stufe II und nicht die von ihm begehrte
Pflegezulage der Stufe III zuerkannt worden ist.

Die VerfassungsmäRigkeit des § 18 KOVG. 1957, soweit sie
sich auf die Pflegestufe III bezieht, ist daher in der Tat, wie der
Verwaltungsgerichtshof ausführt, eine Voraussetzung für die
von ihm in dem genannten Beschwerdefall zu treffende Entschei-
dung.

Der Antrag des Senates IV C des Verwaltungsgerichtshofes
ist daher auch, was die Präjudizialität anlangt, zulässig. Voraus-
zuschicken ist, daR das Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, BGBL
Nr. 152 in seinem § 18 Abs. 2 durch das Bundesgesetz vom
2. Dezember 1957, BGBL Nr. 261/1957, dahin geändert wurde, daR
ab 1. Jänner 1958 die Pflegezulagen der Stufen III, IV und V auf
900 S, 1250Sund 1500S erhöht wurden. Da der Antrag des Ver-
waltungsgerichtshofes diese Höhe der Pflegezulagen nennt, gilt
sein Antrag dem KOVG. 1957 in der Fassung des Art. I Z. 4 von
BGBL Nr. 261/1957. Das müRte im Spruche dieses Erkenntnisses
zum Ausdruck gelangen.

III. Durch Art. I Pkt. 5 des Bundesgesetzes vom 17. Dezember
1959, BGBL Nr. 289, sind die Absätze 2 und 3 des § 18 KOVG.
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1957' III der Fassung von BGBL NI'. 261/1957' mit Wirkung vom
1. Juli 1%0 (Art. 111) geändert worden.

So wurdc die Pflegezulage der Stufe IH, die nach dem KOVG.
1957' bis 31. Dezember 1957' 7'7'0S und vom 1. Jänner 1958 an
900 S betragen hatte, nach dem liovellierten § 18 Aus. 2 vom
1. Juli 1%0 an auf 1050 S und vom 1. Jänner 1961 an auf 1200 S
erhöht. Mit Wirkung vom 1. Juli 1960 wurden auch, durch eine
Neufassung des § 18 Abs. 3, die Voraussetzungen über die
Abgrcnzung der einzelnen Pflegestufen geändert.

Die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 17'.Dezember 1959,
BGBL NI'. 289, haben nichts daran geändert, daß die Bestimmun-
gen der Absätze 2 und 3 des KOVG. 1957' weiterhin für die Höhe
der Pflegezulagcn und ihre Voraussetzungen für die Zeiträume
bis zum 30. Juni 1960 anzuwenden und damit auch noch heute
geltende Normen sind, denn die Geltungsdauer einer Norm ist
von ihrem Anwendungsbereich zu unterscheiden; für die Geltung
einer Norm ist es nämlich nicht von Bedeutung, wann die ihr
unterfallenden Sachverhalte außerdem zeitlich individualisiert
\verden. So beziehen sich häufig Steuergesetze nur auf abge-
grenzte Zeitabschnitte. Wenn man in solchen Fällen davon
spricht, daß das Gesetz für eine bestimmte Periode "gilt", so wird
der Begriff ,.Geltung" in der Bedeutung einer Beziehung der
Norm zu zeitlich bestimmten Sachverhalten gebraucht. Die Norm
selbst ist in Wahrheit nicht zeitlich beschränkt. Sie gilt dauernd
für alle von ihr erfafiten Sachverhalte. Die Besonderheit einer
solchcn zeitlich nicht befristeten Norm liegt nur dariu, daß die
Sachverhalte auch ein zeitliches Element enthalten.

Mit dem Bundesgesetz vom 17'. Dezembcr 1959, BGBL NI'. 289.
hat § 18 Abs. 2 und ;3 KOVG. 1957' nicht seine Geltung verloren.
Die Neufassung des § 18 Abs. 2 und :3 KOVG. 1957' durch das
Gesetz BGBL NI'. 289/1959 wirkt nur, wie sich aus dessen Art. UI
ergibt, für Zeiträume ab 1. Juli 1960 und läßt damit die Geltung
der früheren Fassung auf davor liegende Zeiträume unberührt.
Eine Einwirkung des späteren Gesetzes auf die frühere Rege-
lung bat nur dahin stattgefunden, daß die unter das KOVG. 1957'
fallenden Sachverhalte eine zeitliche Grenze erhalten haben.

Es stehen somit zwei verschiedene Normen nebeneinander in
Geltung, die sich wegen ihres zeitlich verschiedenen Anwen-
dungsbereiches nicht berühren.

Der Antrag des Verwaltungsgerichtshofes richtet sich somit
gegen ein in Geltung stehendes Gesetz. Nicht nur der Verwal-
tungsgerichtshof hat im Rahmen der ihm übertragenen Prüfungs-
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kompetenz das KOVG. 1957 anzuwenden, auch die Verwaltungs-
behörde hat auch heute noch für die entsprechenden Zeit-
abschnitte nach den Bestimmungen des KOVG. 1957 die Pflege-
zulagen nach ihren Voraussetzungen und in ihrer Höhe festzu-
setzen.

Der Verfassungsgerichtshof hatte damit die behauptete Ver-
fassungswidrigkeit zu untersuchen.

IV. Hierüber hat der Verfassungsgerichtshof erwogen:
a) Nach § 18 Abs. 1 KOVG. 1957 wird zur Kriegsopfer-

Beschädigtenrente eine Pflegezulage gewährt, wenn der Beschä-
digte in folge der Dienstbeschädigung so hilflos ist, daR er für
lebenswichtige Verrichtungen der Hilfe einer anderen Person
bedarf. Gemäß § 18 Abs. 2 KOVG. 1957 ist die Höhe der Pflege-
zulage nach der Schwere des Leidenszustandes und nach dem für
die Pflege und Wartung erforderlichen Aufwand abgestuft; sie
beträgt vom 1. Jänner 1958 an monatlich in der Stufe I 420 S, in
der Stufe II 630 S, in der Stufe III 900 S, in der Stufe IV 1200S
und in der Stufe V 1500S. Die Gewährung der Pflegezulage der
Stufen II bis V setzt nach § 18 Abs. 3 KOVG. 1957 voraus, daß
die Dienstbeschädigung dauerndes Krankenlager verursacht oder
außergewöhnliche Pflege und Wartung erfordert. Die Pflege-
zulage der Stufe V gebührt, wenn der Beschädigte infolge Dienst-
beschädigung an zwei Gebrechen leidet, von denen jedes für sich
Hilflosigkeit verursacht, oder wenn das Hilflosigkeit verur-
sachende Gebrechen für sich allein oder zusammen mit einem
anderen auf eine Dienstbeschädigung zurückzuführenden Gebre-
chen einen derart schweren Gesamtleidenszustand darstellt, daß
Pflege und Wartung in besonders erhöhtem Ausmaß erforder-
lich sind.

Hiezu führt der Verwaltungsgerichtshof aus, daß die Bestim-
mung des § 18 Abs. 2 KOVG. 1957 somit zwar erkennen lasse,
daB die Höhe der Pflegezulage nach der Schwere des Leidens-
zustandes und nach dem für die Pflege und Wartung erforder-
lichen Aufwand abgestuft ist, daß sie aber nicht erkennen lasse,
welches Ausmaß der Leidenszustand und der für die Pflege und
Wartung erforderliche Aufwand haben müsse, um die Zuerken-
nung der einen oder der anderen Stufe der Pflegezulage zu
begründen. DaR § 18 Abs. 2 KOVG. 1957 nur die Motive des
Gesetzgebers für die Stufeueinteilung, aber keine Kriterien für
die Abgrenzung der Zuerkennuugserfordernisse für die einzelnen
Pflegezulagestufen festlege, beweise die Bestimmung des § 18
Abs. 3 KOVG. 1957, in der die Abgrenzung der Voraussetzungen
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für die Zuerkennung der Stufe I von den Voraussetzungen für
die Zuerkennung der Stufen II bis V und die Abgrenzung der
Voraussetzungen für die Zuerkennung der Stufen II bis IV von
den Voraussetzungen für die Zuerkennung der Stufe V vor-
genommen werde. Der Bestimmung sei jedoch nicht zu entneh-
men, wodurch sich die Voraussetzungen für die Zuerkennung
der Stufen II, IU und IV voneinander unterscheiden. Dieses
Schweigen des Gesetzgebers verstoße gegen das für die öster-
reichische Rechtsordnung fundamentale Rechtsstaatsprinzip. Nach
Art. 18 Abs. 1 B.-VG. dürfe die gesamte staatliche Verwaltung
nur auf Grund der Gesetze ausgeübt werden. Nach Art. 129
B.-VG. sei zur Sicherung der durch Art. 18 Abs. 1 B.-VG. gefor-
derten Gesetzmäßigkeit der Verwaltungsgerichtshof berufen.
Das Prinzip der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und die ver-
waltungsgerichtliche Kontrolle der Verwaltung seien also auf-
einander angelegt. Daraus folge, daR die Gesetze das verwal-
tungsbehördliche Verhalten in einem solchen MaRe zu deter-
minieren haben, daß der Verwaltungsgerichtshof in der Lage
sei, die Übereinstimmung der individuellen Verwaltungsakte
mit den Gesetzen zu übcrprÜfen. Hievon hänge in beträchtlichem
Maße die Effektuierung des Rechtsstaates ab.

b) Der Vcrfassungsgerichtshof vermag nicht der Auffassung
des Verwaltungs gerichtshofes zuzustimmen, daR die Bestimmun-
gen des § 18 Abs. 2 KOVG. 1957 lediglich Motive des Gesetz-
gebers darstellen, also der Normativität entbehren. Der Hinweis
auf Abs. 3 des § 18 KOVG. 1957 überzeugt nicht. Die Auslegung,
daß diese Gesetzesstelle eine Ausführung der Grundsätze des
Absatzes 2 darstellt, liegt näher. Für diese Auslegung spricht
auch der Umstand, daß im § 18 Abs. 2 im unmittelbaren Anschluß
an die Aufzählung der Differenzierungsmerkmale die Höhe der
Pflegezulage ziffernmäßig bestimmt wird. Es trifft nun sicherlich
zu, daß § 18 Abs. 3 KOVG. 1957 keine ausdrückliche Bestimmung
darüber enthält, wodurch sich die Voraussetzungen für die Zu-
erkcnnung der Stufen II, II und IV voneinander unterscheiden.

Der Verfassungsgerichtshof ist jedoch der Meinung, daR das
Gesetz das verwaltungsbehördliche Ver halten in hinlänglicher
Weise vorausbestimmt hat. Nach dem Gesetze gebührt die
Pflegezulage der Stufe I, wenn der Beschädigte so hilflos ist, daß
er für lebenswichtige Verrichtungen der Hilfe einer anderen
Person bedarf und wenn keine weiteren Erschwernisse gegeben
sind. Die Voraussetzungen für die Zuerkennung der Pflege-
stufe V sind im Absatz 3 des § 18 KOVG. 1957 beschrieben und
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zwar als ein Gesamtleidenszustand, der Pflege und Wartung in
besonders erhöhtem Ausmaß erforderlich macht. Der ziffern-
mäRige Abstand der einzelnen Stufen beträgt 210S, 270 S, 300 S
und 300 S (vgl. die Pflegezulagen: 420 S, 630 S, 900 S, 1200Sund
1500S).

Wenn nun nach. § 18 Abs. 3 KOVG. 1957 die Gewährung der
Pflegezulagen der Stufen II bis V voraussetzt, daß die Dienst-
beschädigung dauerndes Krankenlager verursacht und außer-
gewöhnliche Pflege und Wartung erfordert, so ergibt sich aus
Abs. 2 des § 18 daR diese Merkmale nach der Schwere des
Leidenszustandes und nach dem für die Pflege und Wartung
erforderlichen Aufwand abzustufen sind. Da nun die niedrigste
und die höchste Pflegezulage feststehen, geht es nur darum, zu
entscheiden, welche der drei dazwischenliegenden Stufen im
Individualfall vorliegt. Mit Hilfe der Differenzierungsmerkmale
kann mit hinlänglicher Bestimmtheit beurteilt werden, ob ein
Fall gegeben ist, der ungefähr die Mitte der Stufe I und V ein-
nimmt, was die Stufe III ergäbe, oder ein Fall, der leichter oder
schwerer ist als die Mittelstufe, ohne daß er mit der Stufe I oder
Stufe V gleichzusetzen wäre, was dann zur Stufe II oder IV
führte.

Der Verfassungsgerichtshof pflichtet, wie übrigens auch die
Bundesregierung in ihrer ,iiuRerung, dem Grundgedanken des
Verwaltungsgerichtshofes durchaus bei, daR die Gesetze das ver-
waltungsbehördliche Verhalten in einem solchen MaRe zu deter-
minieren haben, daß der Verwaltungsgerichtshof in der Lage
sei, die Übereinstimmung der individuellen Verwaltungsakte mit
den Gesetzen zu überprüfen. Schwierigkeiten ergeben sich aller-
dings, wie immer in derlei Fällen, bei der praktischen Hand-
habung dieser grundsätzlichen Einsicht.

Die Grenze einer noch hinreichenden Determinierung läßt
sich allgemein nicht ziehen, sie kann immer nur von Fall zu
Fall gezogen werden. Die Verwendung unbestimmter Gesetzes-
begriffe ist nicht verfassungswidrig, denn der Verwaltungs-
gerichtshof ist nicht gehindert, ihre Auslegung durch die Behörde
durch die von ihm als richtig erkannte Auslegung zu ersetzen.
Ein solcher Fall liegt hier vor. Schwierigkeiten ergeben sich nur
insofern, als der Verwaltungsgerichtshof nicht die Beweiswürdi-
gung der Verwaltungsbehörde zu prüfen hat. Diese Frage hat
aber nichts mit dem Inhalte des KOVG. zu schaffen, sondern
geht auf § 41 Abs. 1 Verw.GG. 1952 zurück.

Der Verfassungsgerichtshof konnte daher dem Antrage des
Verwaltungsgerichtshofes keine Folge geben.

VerfaSSlll1gsg.-Erk.


